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BERICHT DER PRÄSIDENTIN 

Sehr geehrte Mitglieder des VSO 

Aufgrund der Lockerungen der Coronamassnahmen 
konnte sich der Vorstand des VSO endlich wieder phy-
sisch zu Vorstandssitzungen treffen. Es war schön sich 
wieder zu sehen und dann und wann wieder ein persön-
liches Schwätzli abhaltenzu können. 

So wie die Situation mit Corona wieder besser war, über-
eilte uns anfangs Jahr die Nachricht des schrecklichen 
Krieges in der Ukraine. Es entstand ein ganz neuer Aspekt in der Sozialhilfe. Wie 
umgehen mit den ukrainischen Flüchtlingen, die den Schutzstatus S erhielten? 
Viele freiwillige Gastfamilien nahmen Flüchtlinge auf, obwohl die Finanzen und 
das ganze «Drumherum» noch nicht geregelt waren. 

So arbeitete das KSA mit Regierungschef Dr. Anton Lauber und Fabian Dinkel und 
seinem Team nonstop daran, adäquate Lösungen zu finden, die wir und die 
Flüchtlinge und Gastgeber akzeptieren können. In den Sozialhilfen der Gemein-
den hiess es eine Flut von Papieren zu bearbeiten und auch da erleichterte Bedin-
gen zu suchen.  

Einige Sitzungen des KSA in Einbezug von Behörden und Sozialdiensten waren 
deshalb dem Thema Flüchtlinge zugeschrieben. 

Der VSO konnte in diesem Jahr ausserdem aktuell im Sozialhilfeforum 1 das 
Thema «Freiwilligenarbeit mit Flüchtlingen» mit Referenten des Roten Kreuzes, 
der Sozialberatung Arlesheim und dem Verein «Freiwillige für Flüchtlinge» wid-
men. 

Ein ganz anderes Spektrum lieferte das Sozialhilfeforum 2 mit dem Thema «Ist Jus-
titia wirklich Blind», wo die Referenten aus ethischen und juristischen Gesichts-
punkten eine objektive Fallbeurteilung darlegten. 

Die Sissachertagung befasste sich mit der neuen Armutsstrategie: Mit den Refe-
renten Prof. Dr. Ueli Mäder (Soziologieprofessor), der einen Teil seines Vortrags 
zur sozialen Ungleichheit hielt, -Prof. Dr. Olivier Hümbelin, dem Spezialforscher 
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und Dozent in Sozialer Sicherheit und Sozialpolitik der Berner Fachhochschule, der 
seine Erfahrungen zur Ungleichheit und Armut in der Schweiz und die Rolle sozial-
staatlicher Instrumente erzählte. – Thomas Baumgartner, Gesamtleiter der Heils-
armee Wohnen Basel, brachte uns wichtige Erkenntnisse aus der FHNW und ein 
Pilotprojekt weiter – und zu guter Letzt stellte sich Domenico Sposato, Geschäfts-
leiter Caritas beider Basel unseren vielen Fragen. 

Moderiert hat uns Frau Cornelia Caszis, Redakteurin bei Radio SRF1 und 2. 

So ist die Sissachertagung immer ein Highlight, welches wir bei einem Apero riche 
im schönen Schloss Ebenrain bei vielen Gesprächen und Vernetzungsmöglichkei-
ten ausklingen lassen.  

Leider mussten wir das Weiterbildungsmodul IV auf Grund von zu wenigen An-
meldungen absagen. 

Nun haben wir ein neues interessantes Programm fürs 2023 zusammengestellt 
und freuen uns dieses in Bälde auf unserer Website vorstellen zu können. Wir hof-
fen, dass es auf Ihr Interesse stossen wird und wir ein spannendes VSO-Jahr vor 
uns haben. 

Liebe VSO Mitglieder, ich danke Ihnen bestens für Ihre Treue und die gute Zusam-
menarbeit. 

Mit besten Grüssen 

 

Susanna Keller, Präsidentin  
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PROTOKOLL DER 51. GENERALVERSAMMLUNG  

Protokoll 
der 51. ordentlichen Generalversammlung des Verbandes für Sozialhilfe 
des Kantons Basel-Landschaft VSO BL, Donnerstag, 5. Mai 2022.  
 

1. Begrüssung 

2. Protokoll der 50. Generalversammlung vom 21. April 2021 

3. Jahresbericht 2021 

4. Jahresrechnung 2021 

5. Revisorenbericht 2021 

6. Déchargeerteilung an den Vorstand und den Kassier 

7. Mutationen / Wahlen 

a. Neues Kollektivmitglied: Verein z’RächtCho NWCH 

8. Jahresbeiträge 2023 

9. Budget 2022 

10. Jahresprogramm 2022 

11. Verschiedenes 

a. Verein „wir lernen weiter“ stellt die Möglichkeit zum Bezug von 
günstigen Laptops für Sozialhilfebeziehende vor. 

Anwesend Anzahl stimmberechtigte Behördenmitglieder: 44 

     Kollektivmitglieder: 

- Ecap Basel 
- L@voro, Ernst Schäfer 
- K5 Kurszentrum 
- Convalere 
- Ausländerdienst Baselland 
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     Revisor Peter Aeschbacher 

Vorsitz   Susanna Keller, Präsidentin VSO BL 

Entschuldigungen Behörden, Ehrenmitglieder, einzelne Mitglieder: 

- RR Dr. Anton Lauber 
- Fabian Dinkel, Leiter KSA 
- Peter Ley, Oberwil 
- SHB Arlesheim, Heidi Thüler 
- SHB Biel-Benken, Vera Franceschini 
- SHB Buus 
- SHB Frenkendorf 
- SHB Thürnen 
- Mebea 
- Rotes Kreuz BL 

1. BEGRÜSSUNG 

Die Traktandenliste wird ohne Änderung genehmigt. 

Präsidentin Susanna Keller begrüsst die Anwesenden und eröffnet die Generalver-
sammlung. 

Sie stellt fest, dass genügend stimmberechtigte Behördenmitglieder vertreten sind 
und dass sie sich mit der Durchführung der Generalversammlung einverstanden er-
klärt haben. Somit kann festgehalten werden, dass 

• die im März datierte und versendete Einladung gesetzes- und statuten-
konform erfolgt ist, 

• die Mitglieder rechtzeitig über die Aufschaltung des Jahresberichts, des 
Revisionsberichts sowie der Unterlagen zu den zu fassenden Beschlüsse 
auf der Homepage des VSO informiert wurden 

• gegen die Einladung kein Einwand erhoben wurde. 
• keine Anträge eingereicht wurden. 

Die Generalversammlung ist im Sinne von Gesetz und Statuten beschlussfähig. 
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2. WAHL DER STIMMEZÄHLERINNEN / STIMMENZÄHLER 

Als Stimmenzähler stellen sich Paulo Pavan, SHB Pratteln sowie Andreas Zogg, SHB Frenken-
dorf, zur Verfügung. 

3. PROTOKOLL DER 50. GENERALVERSAMMLUNG VOM 21. APRIL 2021 
NACH COVID-VERORDNUNG_2 

Die Generalversammlung genehmigt einstimmig das Protokoll, welches im Jahresbericht 2021 
enthalten und auf der Homepage des VSO (www.vso-bl.ch) aufgeschaltet ist.  

4. JAHRESBERICHT 2021 

Der auf der Website des VSO veröffentlichte Jahresbericht wird von der Generalversammlung 
einstimmig genehmigt. 

5. JAHRESRECHNUNG 2021 UND BILANZ 2021 

Dieter Widmer erläutert die Jahresrechnung und die Bilanz 2021. Trotz den reduzierten Anläs-
sen und nur einem durchgeführten Modul schliesst die Jahresrechnung mit einem Gewinn ab. 
Dieser ist der Erhöhung der Mitgliederbeiträge geschuldet. 
 
Das Geschäftsjahr 2021 schliesst mit einem Ertrag von CHF 60‘904.25 und einem Aufwand von 
CHF 55‘452.15 ab. Daraus ergibt sich ein Gewinn von CHF 5‘452.10. Das Reinvermögen per 31. 
Dezember 2021 beträgt CHF 16‘354.31 

.//. Rechnung und Bilanz werden einstimmig genehmigt. 

6. REVISORENBERICHT 2021 ZUR KENNTNIS 

Die Jahresrechnung wurde durch die Revisoren Peter Aeschbacher, Biel-Benken und Arnold 
Julier, Allschwil, am 27. Januar 2022 geprüft und wird von Peter Aeschbacher verlesen. Peter 
Aeschbacher bestätigt die ordnungsgemässe Führung der Buchhaltung, liest den Revisoren-
bericht vor und empfiehlt der Versammlung, die Jahresrechnung sowie die Bilanz 2021 zu ge-
nehmigen. Susanna Keller dankt Dieter Widmer und den beiden Revisoren für ihre Arbeit.  

.//. Die Generalversammlung genehmigt die Jahresrechnung sowie die Bilanz 2021 einstim-
mig. 

7. DÉCHARGEERTEILUNG AN DEN VORSTAND 

Die eingegangenen Stimmen erteilen dem Vorstand und dem Kassier für deren Tätigkeit im 
Geschäftsjahr 2021 einstimmig Décharge. 

http://www.vso-bl.ch/
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8. MUTATIONEN UND WAHLEN 

In diesem Jahr gibt es im Vorstand keinen Rücktritt. 

Als neues Kollektivmitglied hat sich der Verein z’RächtCho NWCH beworben. Mirjam Würth 
stellt den Verein kurz vor. 

Der Verein wird einstimmig als neues Kollektivmitglied aufgenommen. 

9. JAHRESBEITRÄGE 2023 

Die Stimmenabgabe für die Abstimmung bezüglich der Erhöhung der Jahresbeiträge für 2023: 

.//. einstimmig 

10. BUDGET 2022 

Dieter Widmer stellt das Budget 2022 vor. Das Budget 2022 sieht Aufwendungen 
von CHF 64'620.00 und Erträge in der Höhe von CHF 64'910.00 vor. Wir rechnen so-
mit mit einem kleinen Gewinn von CHF 290.00. Wir haben sehr vorsichtig budge-
tiert, was sich vermutlich auszahlt, denn das Modul KESB musste bereits abgesagt 
werden. 

Die Stimmenabgabe für das Budget 2022: 

.//. einstimmig 

11. JAHRESPROGRAMM 2022 

Susanna Keller stellt das Jahresprogramm 2022 vor. 
Auf der Homepage www.vso-bl.ch sind die aktuellen Informationen diesbezüglich aufgeschal-
tet. 
 

12. VERSCHIEDENES 

Es gab keine Wortmeldungen. 
 
Im Anschluss an den offiziellen Teil der Generalversammlung stellte uns Tobias Schär vom 
Verein „wir lernen weiter“ sehr engagiert vor, wie ausgemusterte Laptops wieder bereit und 
zu einem sehr günstigen Preis Sozialhilfebeziehenden und anderen Personen mit kleinem 
Budgets wieder zur Verfügung gestellt werden. 

http://www.vso-bl.ch/
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Einzelheiten sind der Website: https://wir-lernen-weiter.ch zu entnehmen. 
 

Ende der Generalversammlung: Uhrzeit: 20.45 

 

Die Präsidentin Die Protokollführerin 

  

Susanna Keller Suzanne Rhinow 

Ort und Datum: Binningen/Aesch, 13.05.2022 

 

 

https://wir-lernen-weiter.ch/
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VERANSTALTUNGEN 

SOZIALHILFEFORUM 1 

VOM 12. Mai 2022 

Freiwilligenarbeit mit Flücht-
lingen – Erfahrungen aus dem 
Kanton 

Zum ersten Mal fand ein Forum im 
Filmsaal der Kaserne Liestal statt. Es 
ist etwas speziell, wenn man am Ein-
gang von einem bewaffneten Solda-
ten in Uniform begrüsst wird – be-
sonders in der momentanen Situa-
tion in Europa. Die Umstände der 
ukrainischen Flüchtlinge und auch 
der vielen Gastfamilien waren dann 
auch ein Thema aller drei Referen-
tinnen in ihren Vorträgen. 

Zu Beginn stellte uns Corinne Sieber, 
Rotes Kreuz Baselland, die Freiwilli-
genprogramme für Flüchtlinge und 
Flüchtlingsfamilien vor, die das Rote 
Kreuz Baselland anbietet. Dabei han-
delt es sich einerseits um das Pro-
gramm «Salute», welches die Alltags-
begleitung von Flüchtlingen/Mig-
rant/innen und vorläufig Aufgenom-
menen anbietet, anderseits um das 
Programm «mitten unter uns», wel-
ches die Begleitung von Müttern mit 

Kleinkindern anbietet. Die Begleitun-
gen werden durch Freiwillige wahr-
genommen. Der Fokus bei der Be-
gleitung von Flüchtlingen, Mig-
rant/innen und vorläufig Aufgenom-
menen liegt dabei auf der Deutsch-
konversation, sozialen und berufli-
chen Integration, Wohnungssuche 
und Lernhilfe. Das Programm «mit-
ten unter uns» legt die Schwer-
punkte auf die Themen Deutsch 
sprechen, Freizeit- und Alltagsaktivi-
täten, Unterstützung in der Schule 
sowie Austausch zu Familienthemen. 
Das Ziel ist, die Menschen zu «befä-
higen», Hilfe zur Selbsthilfe zu leis-
ten. Die Angebote sind kostenlos, 
die Freiwilligen erhalten keinen 
Lohn. Die Vermittlung wird durch 
das Rote Kreuz gemacht, es gibt eine 
Einsatzvereinbarung und die Freiwil-
ligen werden durch fachliche Mitar-
beiter:innen des Roten Kreuzes be-
gleitet. Dabei ist es dem Roten Kreuz 
sehr wichtig, dass die Rollen geklärt 
und Aufgaben gut koordiniert wer-
den. Die Freiwilligen übernehmen 
keine Aufgaben stellvertretend, wel-
che in fachliche Hände gehören. Hier 
gibt es für die Freiwilligen gute Un-
terstützung in Form von Weiterbil-
dungen, Austauschtreffen etc. durch 
das Rote Kreuz. 
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Nach einer kurzen Pause stellte Sa-
bine Scherrer, Sozialhilfebehörde 
Arlesheim, stellvertretend für Bri-
gitta Küry, Leiterin Sozialberatung 
Arlesheim, die Begleitgruppe Arles-
heim vor, welche im Jahr 2015 im 
Zuge der grossen Flüchtlingswelle 
aus dem Balkan gegründet wurde 
und die in der Zivilschutzanlage Arle-
sheim untergebrachten Flüchtlinge 
des SEM betreute. Im Zuge der aktu-
ellen Flüchtlingswelle aus der Ukra-
ine nahm diese Begleitgruppe die 
Arbeit wieder auf und betreut neu 
auch Gastfamilien, welche ukraini-
sche Flüchtlinge aufgenommen ha-
ben. Im Verlauf der Arbeit und Zu-
sammenarbeit mit der Verwaltung 
stellte sich heraus, dass Engage-
ment, Empathie, Sozialkompetenz, 
Kenntnisse der örtlichen Gegeben- 
und Gepflogenheiten, Verständnis 
für andere Kulturen sowie Teamfä-
higkeit wichtige Kompetenzen von 
Freiwilligen sind. Zudem ist auch in 
Arlesheim die Rollen- und Aufgaben-
verteilung zwischen Begleitgruppe 
und Verwaltung/Sozialberatung ein 
sehr wichtiges Thema. Dabei bleiben 
die Einhaltung der Entscheidungs-
kompetenzen, die klare Kommunika-
tion aller Beteiligten, der Informati-
onsaustausch, das gegenseitige Ver-
ständnis und der Respekt sowie die 
Wertschätzung der Arbeit aller und 

gegenüber allen Beteiligten grosse 
Herausforderungen. 

Im Anschluss berichtete Mirjam 
Würth, Präsidentin Verein Freiwillige 
für Geflüchtete Frenkendorf-Füllins-
dorf über das Angebot «Zusammen-
Genäht» sowie die anderen Ange-
bote des Vereins. Die Gruppe «Zu-
sammenGenäht» trifft sich zweimal 
pro Monat und fertigt gemeinsam 
z.B. Krabbeldecken, T-Shirts, Na-
ckenkissen etc. an. Die Arbeiten wer-
den durch zwei fachkundige Leiterin-
nen angeleitet, die Nähideen wer-
den durch die Ressortleiterinnen 
oder zusammen mit den Teilneh-
menden entwickelt. Die Nähmaschi-
nen und der Raum werden zur Ver-
fügung gestellt, das Material stammt 
aus Spenden. Von besonderer Be-
deutung bei diesem Angebot ist der 
interkulturelle Austausch unter den 
Teilnehmenden. Mirjam Würth schil-
derte anschaulich, dass anfangs nur 
Männer zum Nähen kamen, da in 
vielen Ländern die Männer die 
Schneider sind. Mit der Zeit kamen 
auch Frauen, die ihre kleinen Kinder 
mitbrachten, worauf die Männer mit 
der Zeit immer mehr verschwanden. 
Jetzt nähen nur noch Frauen im An-
gebot «ZusammenGenäht». Dane-
ben bietet der Verein verschiedene 
andere Angebote, eines davon ist 
die «Offene Anlaufstelle». Diese 
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steht täglich zur Verfügung und bie-
tet auf freiwilliger Basis Hilfesuchen-
den spontan die Möglichkeit unkom-
pliziert Fragen zu stellen und Rat 
einzuholen. Dabei gibt es keine Ein-
schränkungen. Es kann alles gefragt 
werden! Speziell für ukrainische 
Flüchtlinge steht jeweils Dienstag 
und Donnerstagvomitttag eine 
Übersetzerin auf ukrainisch, russisch 
und englisch zur Verfügung. 

 

Sabine Scherrer, Mirjam Würth, Corinne Sie-
ber (v.l.) 

Suzanne Rhinow 

SISSACHERTAGUNG 

VOM 10. SEPTEMBER 2022 

Die neue Armutsstrategie – wie 
weiter 

Was können wir daraus für uns 
mitnehmen/weitergeben? 

Die diesjährige Sissachertagung des 
Verbands für Sozialhilfe Basel-Land-
schaft befasste sich mit den drei Teil-
gebieten «gesellschaftliche Teilhabe 
und Alltagsbewältigung», «soziale Si-
cherheit» sowie «Wohnversorgung». 

der neuen Armutsstrategie des Kan-
tons Basel-Landschaft. Im Eingangs-
referat machte Prof. Dr. Ueli Mäder, 
Soziologe, deutlich, dass Armut ein 
Mangel an sozialer Sicherheit sei 
und nicht nur ein Mangel an materi-
eller Sicherheit. Diese liege zwar oft 
allen anderen Mangellagen zugrun-
de, sei aber ebenso oft auch die Ur-
sache für Armut. Politik und Gesell-
schaft seien damit herausgefordert, 
die Ursachen von Armutsbetroffen-
heit zu finden und zu bekämpfen. 
Die neue Armutsstrategie des Kan-
tons Basel-Landschaft habe diesbe-
züglich verschiedene Handlungsfel-
der aufgenommen, was einen um-
fassenderen Blick auf die Thematik 
und deren Bekämpfung ermögliche. 
Strukturelle Veränderungen in der 
Gesellschaft, wie z. B. in der Lohnpo-
litik, seien nach wie vor wichtig, al-
lerdings bleibe die persönliche Bera-
tung und Betreuung von armutsbe-
troffenen Menschen das Wichtigste. 
Dabei sei es eine Grandwanderung, 
wo die Beratung den Menschen 
diene und wo die Bevormundung 
anfange. 
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Prof. Dr. Ueli Mäder 

Im zweiten Referat informierte uns 
Prof. Dr. Oliver Hümbelin, Sozialfor-
scher und Dozent an der Berner 
Fachhochschule, über das Projekt ei-
nes Armutsmonitoring, welches die 
Berner Fachhochschule gemeinsam 
mit der Caritas Schweiz entwickelt 
hat und aktuell im Kanton Basel-
Landschaft umgesetzt wird. Dabei 
gehe es darum, Grundlagen für 
fachlich fundierte Massnahmepla-
nung für die Verwaltung zu schaffen 
und das Bewusstsein zur Armutsthe-
matik in der Öffentlichkeit zu schär-
fen. Aufgrund von verknüpften Steu-
erdaten habe festgestellt werden 
können, dass im Kanton Basel-Land-
schaft rund 9000 Personen arm 

seien und davon 35 – 40% keine So-
zialhilfe beziehen würden, obwohl 
sie darauf Anspruch hätten. 

 

Prof. Dr. Oliver Hümbelin 

Im Anschluss berichtete Thomas 
Baumgartner, Gesamtleiter Heilsar-
mee Wohnen, über die Obdachlo-
senstudie, welche im Jahr 2019 im 
Kanton Basel-Stadt durchgeführt 
wurde. Aus den Empfehlungen der 
Studie wurde einerseits die Gesund-
heitsversorgung in Form einer Zahn-
sprechstunde im Tageshaus für Ob-
dachlose verbessert, andererseits 
die «Housing First»-Strategie entwi-
ckelt und umgesetzt. Bei dieser Stra-
tegie gehe es darum, obdachlosen 
und wohnungslosen Personen be-
dingungslos eine Wohnung zur Ver-
fügung zu stellen. Dabei sei das Ziel, 
dass diese Personen wieder ein 
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menschenwürdiges und selbstbe-
stimmtes Leben führen und damit 
ihre Selbsthilfe-Kräfte wieder erlan-
gen respektive wieder mobilisieren 
können. Als Unterstützung gebe es 
ein dreistufiges Beratungs- und Un-
terstützungsangebot, je nach Be-
darf. Von den teilnehmenden 25 Per-
sonen hätten bis jetzt 16 eine eigene 
Wohnung. Die Altersspanne der be-
troffenen Personen liege zwischen 
22 und 78 Jahren. 

 

Thomas Baumgartner 

Domenico Sposato, Geschäftsleiter 
Caritas beider Basel erzählte den An-
wesenden zum Thema Soziale Teil-
habe das Beispiel einer siebenköpfi-
gen Familie, bestehend aus den El-
tern mit fünf Kindern. Die Familie 
lebe knapp über dem sozialhilfe-
rechtlichen Existenzminimum und 

habe ihren drei älteren Kindern ein 
Sommerlager ermöglichen wollen. 
Pro Kind habe die Teilnahmegebühr 
CHF 200.00 betragen. Diese CHF 
600.00 für alle drei Kinder hätten die 
Eltern noch aufbringen können, aber 
als Grundbedingung für die Teil-
nahme seien auch die Mitnahme von 
Wanderschuhen, Schlafsack und Iso-
liermatte gewesen, was die Kinder 
nicht gehabt hätten. Pro Kind sei das 
nochmals ein finanzieller Aufwand 
von rund CHF 130.00 gewesen, so-
dass die Gesamtkosten auf ca. CHF 
1'000.00 gekommen seien. Damit 
habe sich für die Familie die Frage 
gestellt, ob sie das Lager für die Kin-
der inklusive zusätzlicher Anschaf-
fungen oder die Krankenkassenprä-
mien bezahlen können. Mit diesem 
Beispiel machte Domenico Sposato 
deutlich, in welchem Stress armuts-
betroffene Personen täglich lebten 
und welchen Ausgrenzungen sie auf-
grund von fehlenden materiellen 
Ressourcen ausgesetzt seien. 
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Domenico Sposato 

Impressionen: 

 

Domenico Sposato im Gespräch mit Ursula 
Metzger, Leiterin Abteilung Soziale 
Dienste/Gesundheit Muttenz 

 

Prof. Dr. Ueli Mäder im Gespräch mit Regie-
rungsrat Dr. Anton Lauber 

 

Prof. Dr. Ueli Mäder und Jean-Marc Oeg-
gerli, Vorstandsmitglied VSO und Präsident 
der Sozialhilfebehörde Reinach 
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SOZIALHILFEFORUM 2 

vom 26. Oktober 2022 

Ist Justitia wirklich blind –  

Sozialhilfefälle juristisch und 
ethisch «gerecht» beurteilen 

In dem etwas kühlen Filmsaal der 
Kaserne Liestal durften wir ca. 30 
Personen zum Thema «Ist Justitia 
wirklich blind? – Sozialhilfefälle juris-
tisch und ethisch «gerecht» beurtei-
len, begrüssen. Als Referierende 
konnten wir Dr. Dieter Freiburghaus, 
Präsident der Abteilung Sozialversi-
cherungsrecht am Kantonsgericht 
Baselland und seit über 20 Jahren 
Co-Leiter des Rechtsdienstes des De-
partements für Wirtschaft, Soziales 
und Umwelt Basel-Stadt sowie Dr. 
Peter A. Schmid, Verantwortlicher 
für den Master in Sozialer Arbeit an 
der Hochschule Luzern gewinnen. 

Zu Beginn berichtet Dr. Dieter Frei-
burghaus, dass das Recht und die 
Rechtsprechung tatsächlich längst 
nicht immer gerecht sind, also die 
juristisch richtige Lösung nicht im-
mer auch eine, in den Augen der Be-
troffenen, gerechte Lösung ist. 
Recht und Gerechtigkeit stimmen 
nur im Idealfall überein, oft ist sub-
jektiv, was als gerecht empfunden 

wird. Aus diesem Grund ist es wich-
tig möglichst objektive, respektive 
objektivierte Entscheidungen zu tref-
fen. Dazu sind die sorgfältige und 
vollständige Abklärung des Sachver-
halts, die Kenntnis der Rechtsgrund-
lagen, die Unabhängigkeit (äussere 
und innere), die Unvoreingenom-
menheit, Kollegialentscheide oder 
fachlicher Austausch sowie transpa-
rente Begründungen Voraussetzun-
gen. Eine wichtige Entscheidungs-
grundlage für Sozialhilfebehörden 
ist auch immer das Gleichbehand-
lungsgebot. Dabei ist zu berücksich-
tigen, dass nicht die absolute Gleich-
behandlung verlangt wird. Die For-
mel des Bundesgerichts lautet: 
«Gleiches ist nach Massgabe seiner 
Gleichheit gleich, Ungleiches nach 
Massgabe seiner Ungleichheit un-
gleich zu behandeln». Das bedeutet, 
dass das Gleichheitsgebot auch ver-
letzt wird, wenn tatsächliche Unter-
schiede nicht berücksichtigt werden. 
Somit kann individualisierte Sozial-
hilfe, muss aber nicht, im Wider-
spruch zum Gleichbehandlungsge-
bot stehen. Damit werden das eben-
falls massgebende Individualisie-
rungsprinzip sowie der Ermessens-
spielraum in die Entscheidungen 
einbezogen. Dabei gibt es für Mit-
glieder von Sozialhilfebehörden ei-
nige erschwerende Faktoren. Sozial-
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hilfebehörden sind mit Laienmitglie-
dern besetzt, welche meistens nicht 
über die nötigen rechtlichen Kennt-
nisse verfügen. Zudem haben sie 
häufig beschränkte finanzielle und 
zeitliche Ressourcen sowie in Form 
von Betreuung und Entscheidung ei-
nen Doppelauftrag, welcher nach ei-
nem Entscheid vielfach fortdauert 
und den Betreuungsauftrag er-
schweren kann. 

Dr. Peter A. Schmid nimmt in seinen 
Ausführungen das Thema Gleichbe-
handlungsgebot auf und spricht von 
Chancengleichheit beziehungsweise 
Chancengerechtigkeit. Bei der Chan-
cengerechtigkeit geht es z. B. um die 
Bereiche Geschlecht, Soziale und 
Kulturelle Dimensionen, physische 
und psychische Fähigkeiten, Alter 
etc.  

 

Der Einzelfall ist unter den verschie-
denen Kriterien ernst zu nehmen 
und muss auch als Einzelfall gerecht 
beurteilt werden. Verschiedenheiten 
sind anzuerkennen und zu berück-
sichtigen. Zudem müssen die Urteile 
ethischen Werten entsprechen. Im 
Rahmen der Entscheidungsfreiheit 
sind die verschiedenen Interessen 
abzuwägen und auf Grundlagen 
professioneller Beurteilungen zu fäl-
len. Entscheide sind gut zu begrün-
den und es darf keine Willkür geben. 
Dieses Abwägen und Begründen 
muss faktenbasiert und ethisch legi-
timiert erfolgen – Entscheide sind 
also mit «sehendem Auge» zu fällen. 

 

Dr. D. Freiburghaus, Caroline Zürcher, Dr. 
Peter A. Schmid (v.l.) 
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BERICHTE DER ARBEITSGRUPPEN 
UND KOMMISSIONEN 

KANTONALES SOZIALAMT 

Das Jahr 2022 war gezeichnet von 
den Auswirkungen des Krieges in 
der Ukraine. Für den Kanton Basel-
Landschaft bedeutete das die Auf-
nahme von einer grossen Zahl von 
Geflüchteten. Die Zahl der Ukraine-
rinnen und Ukrainer, die in der 
Schweiz Zuflucht suchten, nahm ab 
März 2022 sprunghaft zu. Der Bund 
aktivierte in der Folge den asylrecht-
lichen Schutzstatus, was eine rasche 
Aufnahme in das Asylsystem er-
laubte. Bis im Sommer fanden über 
2'000 Personen Zuflucht im Kanton. 
Die rasche Aufnahme gelang unter-
anderem dank dem Engagement 
von hunderten von privaten Gastge-
benden, die bereit waren Geflüch-
tete in ihren Wohnungen aufzuneh-
men. Gemeinden schafften ebenfalls 
unter Hochdruck neue Aufnahme-
plätze. Um den Druck abzuschwä-
chen, eröffnete der Kanton im ehe-
maligen Spital in Laufen ein Erstauf-
nahmezentraum.  

Die ausserordentliche Situation und 
insbesondere die Anwendung des 
asylrechtlichen Schutzstatus führte 
zu einer Vielzahl von rechtlichen und 
administrativen Fragen, die es zu 

klären gab. Unteranderem wurde 
auf Verordnungsstufe ein neuer fi-
nanzieller Beitrag für Gastgebende 
eingeführt.  

Im Verlauf des Sommers nahm der 
Zustrom von Personen aus der Ukra-
ine ab. Im Gegenzug stiegen im 
Herbst die Zahlen von Asylsuchen-
den aus anderen Ländern stark an. 
So kamen in den letzten Monaten 
des Jahres zu den Schutzsuchenden 
aus der Ukraine über 600 weitere 
Personen hinzu. Kanton und Ge-
meinden waren und sind weiterhin 
durch diese Zahlen stark gefordert.  

Auf politischer Ebene stand die Teil-
revision des Sozialhilfegesetzes im 
Vordergrund. Im Mai wurde die Ge-
setzesänderung vom Volk an der 
Urne deutlich angenommen. In der 
Folge wurde die weitere Umsetzung 
erarbeitet. Das Handbuch wurde an-
gepasst und die Gemeinden wurden 
informiert. 

Ebenfalls im Jahr 2022 endete die 
zweijährige Prüfphase der Armuts-
strategie. Die im Jahr 2020 verab-
schiedete Strategie umfasste 46 
Massnahmen, die von den zuständi-
gen Stellen geprüft wurden. Die Prü-
fung und Umsetzung der Massnah-
men verliefen insgesamt erfolgreich. 
21 Massnahmen konnten geprüft 
und bereits umgesetzt werden. Der 
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grösste Teil der weiteren Massnah-
men befinden sich in der Umsetzung 
oder werden noch geprüft.  

Als eine priorisierte Massnahme der 
Armutsstrategie wurde ein periodi-
sches Armutsmonitoring eingeführt. 
Dieses wurde 2022 zusammen mit 
der Berner Fachhochschule gestützt 
auf kantonale Steuerdaten erstmalig 
durchgeführt. Mit dem Armutsmoni-
toring kann die Armutslage im Kan-
ton zum ersten Mal umfassend und 
detailliert aufgezeigt werden. Damit 
nimmt der Kanton in der Schweiz 
eine Pionierrolle ein. 

Unteranderem wurde im Armutsmo-
nitoring die Armutsquote unter Ein-
bezug der finanziellen Reserven be-
rechnet. Diese beträgt 3.4 Prozent. 
Das heisst es gibt im Kanton 9'000 
Personen, die weder über ein Ein-
kommen noch über finanzielle Re-
serven zur Deckung des Existenzmi-
nimums verfügen. 

Ein weiteres interessantes Resultat 
war die Ermittlung der Nichtbezugs-
quote von Sozialhilfe. Diese liegt im 
Kanton bei 37.6 Prozent. Das heisst, 
rund ein Drittel der Armutsbetroffe-
nen bleibt der Sozialhilfe fern. Damit 
beziehen rund 3'000 Menschen 
keine Sozialhilfeleistungen, obwohl 
sie rechnerisch gesehen Anspruch 
hätten. 

Als eine weitere Neuerung erarbeite 
das Kantonale Sozialamt im Jahr 
2022 die Totalrevision des Mietzins-
beitragsgesetzes. Es handelt sich um 
eine vollumfängliche Modernisie-
rung des Gesetzes gestützt auf Er-
kenntnisse der Armutsstrategie und 
der Analyse des kantonalen Bedarfs-
leistungssystems. Insbesondere be-
inhaltet die Revision kantonale Min-
deststandards, die zu einer Anglei-
chung zwischen den Gemeinden 
führt. Der Landrat hat das Gesetz 
einstimmig angenommen. Es soll 
per Januar 2024 in Kraft treten.  

Die Themen des Jahres 2022 werden 
Kanton und Gemeinden auch im 
2023 weiterhin begleiten. Neben den 
Herausforderungen im Asylbereich 
stehen die weitere Umsetzung des 
revidierten Sozialhilfegesetzes und 
des Mietzinsbeitragsgesetzes an.  

Fabian Dinkel, Leiter Kantonales Sozial-
amt 

KONSULTATIVKOMMISSION            
SOZIALHILFE 

Die Konsultativkommission Sozial-
hilfe (KKSH) hat sich im Jahr 2022 
einmal getroffen. Ich durfte diese 
wie im Jahr 2021 als Vertreterin des 
VSO-Vorstandes vertreten. Die Sit-
zung fand am 1. Juni in Liestal statt. 
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Zu den Themen die uns beschäftigt 
haben gehörten folgende:  

- Rückerstattung aufgrund 
wirtschaftlicher Verhältnisse  

- Vollzug Sozialhilfe 
- Regelung situationsbe-

dingte Leistungen 
- Individuelle Prämienverbilli-

gung 

Anfangs Jahr fand leider keine Sit-
zung statt, da die Covid Situation im-
mer noch ein wenig angespannt 
war. 
An der 1. Sitzung im Juni 22 wurde 
das Thema Rückerstattung auf-
grund wirtschaftlicher Verhält-
nisse das bereits im Jahr 2021 trak-
tandiert war wieder aufgenommen 
und es wurde über Vorschläge zur 
Neureglung intensiv diskutiert. Die 
Diskussion hat ergeben, dass die 
vorgeschlagene Stossrichtung wei-
terzuverfolgen ist. 
 
Die Ausgangslage im Vollzug der 
Sozialhilfe ist gesetzlich klar gere-
gelt. Die Gemeinden bestellen eine 
Sozialhilfebehörde gemäss §37 SHG, 
Es besteht eine Übertragungsverbot 
der Verfügungskompetenz gemäss § 
4 SHG und die SHB kann die Enschei-
dungsbefugnis über gutgeheissene 
Anträge gestützt auf § 13,14a, 14d, 
und 15 SHV an den Sozialdienst oder 

das Präsidium delegieren. (§26a 
Abs.2 SHV mit Inkrafttreten der Teil-
revision SHG). 
Wiederum wurde intensiv diskutiert, 
ob eine Neuorientierung im Vollzug 
sinnvoll und wünschenswert wäre 
oder eher nicht. 
 
Zur Regelung situationsbedingter 
Leistung  
Es wurde ausgetauscht in welchen 
Formen die Situationsbedingten 
Leistungen unter dem Individualisie-
rungsgrundsatzes und des Verhält-
nismässigkeitsprinzip festgehalten 
sind.  
Ebenso wird gewünscht, dass situa-
tionsbedingte Leistungen kantonal 
verbindlich geregelt würden, um 
eine einheitliche Anwendung sicher-
zustellen. 
Es wurde stark angemerkt, dass eine 
Gleichbehandlung innerhalb der So-
zialhilfe im Kanton von grosser Wich-
tigkeit sei. 
 
Zum Thema individuelle Prämien-
verbilligung wurden zuerst die drei 
Anspruchsgruppen angeschaut. 
Dies sind klar Personen mit einem 
unteren und mittleren Einkommen 
ohne EL oder Sozialhilfe. Dann die 
Sozialhilfe Bezüger und Personen 
die EL zu AHV/IV erhalten. 
Die SVA-Leistet allen drei Gruppie-
rungen die Prämienverbilligung. 



  

 

Jahresbericht 2022 | 21 

 

In der KKSH wurden verschiedene 
mögliche Vollzugsarten diskutiert. 
Die verschiedenen Vorschläge des 
Vollzugs der Prämienverbilligung 
werden nun geprüft und das Thema 
wird sicherlich in der KKSH weiterbe-
handelt. 

Auch wenn nur eine Sitzung in der 
KKSH stattgefunden hat, waren es 
spannende Themen, bei denen ich 
mitdenken und mitdiskutieren konn-
te. Der Austausch aus Sicht mehre-
rer unterschiedlich grossen Gemein-
den im Kanton ist spannend und 
herausfordernd zugleich. Es freut 
mich, auch im Jahr 2023 Teil der 
KKSH sein zu dürfen.  

Margaritha Morgenstern 

FACHKOMMISSION SOZIALHILFE 

Die Fachkommission Sozialhilfe 
(FKSH) besteht zusätzlich zur Kon-
sultativkommission Sozialhilfe 
(KKSH)  

Die FKSH stellte auch im 2022 einen 
fachlichen Beirat dar, der im Gegen-
satz zur KKSH, welche ein beraten-
des Organ darstellt und sich strate-
gisch orientieren soll und den Regie-
rungsrat bei politischen Fragestel-
lungen im Bereich der Sozialhilfe be-
rät. Die Voten der FKSH sollen in die 

KKSH fliessen. beratendes Organ 
darstellt, 

Der VSO BL ist mit zwei Personen in 
der FKSH vertreten. 

Er hat sich im 2022 zu zwei Sitzun-
gen getroffen: Am 12. Mai 2022 und 
am 26. Oktober 2022. 

In der ersten Sitzung wurde die 
Rückerstattung aufgrund wirtschaft-
licher Verhältnisse diskutiert. Es wur-
de über eine Rückerstattung nur 
noch abgestützt bei Vermögensan-
fall, geredet, ebenso über das Frei-
zügigkeitsguthaben Unterdessen ist 
anfangs Jahr 2023 dazu eine Ver-
nehmlassung eingetroffen. 

Ebenso diskutiert wurde der Vollzug 
der Sozialhilfe und die situationsbe-
dingten Leistungen, was im KKSH-
Bericht von Margaritha Morgenstern 
schon dargestellt ist. 

Ein Thema war auch die individuelle 
Prämienverbilligung, welches die An-
spruchsgruppen bespricht. 

In der zweiten Sitzung entstanden 
rege Diskussionen, inwiefern der 
Kanton Vertrauensärztinnen und -
ärzte einsetzen soll, um spezielle Be-
handlungen oder Mittel aus medizi-
nischen Gründen nochmals überprü-
fen zu lassen - um auch Kosten zu 
sparen. 
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Ein Vergleich kam aus der Schul-
zahnpflege. Es kam der Gedanke 
auf, das Thema mit anderen Kanto-
nen zu vergleichen 

Ein nächstes Thema befasste sich 
damit, dass es schwierig ist, qualifi-
zierte Personen für den Sozialhil-
febereich zu finden. Es wurde da-
rüber diskutiert, ob es einen Vor-
stoss bräuchte bei der FHNW, wie 
der Thematik in der Grundausbil-
dung mehr Gewicht gegeben wer-
den kann. 

Es besteht offenbar schon ein Aus-
tausch mit dem Arbeitgeberverband. 
Die Frage nach einem runden Tisch 
wurde schon mit den KMU geäus-
sert. 

Als Letztes verweist Fabian Dinkel 
auf das Armutsmonitoring, führt uns 
kurz ein und verweist auf die Infove-
ranstaltung dazu am 28.10.22. 

Susanna Keller 

KOMMISSION FÜR STATIONÄRE 
DROGENTHERAPIEN 

Die Kommission für stationäre Dro-
gentherapien durfte im Jahr 2022 die 
100. Sitzung abhalten. Diese fand 
ausnahmsweise in der Römerstadt 
Augusta Raurica statt. Bei einer inte-
ressanten Führung erhielten die 

Kommissionsmitglieder einen gros-
sen Einblick in das Leben der Röme-
rinnen und Römer. 

Die Kommission für stationäre Dro-
gentherapien hat zunächst die 
Wohngemeinschaft LeO im Rahmen 
ihrer regelmässigen Überprüfungen 
zu einem Besuch empfangen und 
sich über den Zustand und Aussich-
ten der Institution informieren las-
sen. Im Weiteren hat die Kommis-
sion die zur Verfügung gestellten 
schriftlichen Unterlagen gesichtet 
und studiert. 

Die Institution des betreuten Woh-
nens und Arbeitens LeO hat sich 
auch in der vergangenen Berichts-
zeit als stabil und nun auch krisenre-
sistent als wichtiges Angebot für 
Menschen mit Sucht- und/oder psy-
chischen Belastungen erwiesen. In-
stitutionell hat sich im Grundlegen-
den wenig verändert. Die moderni-
sierten Zusammenarbeits- und Kon-
taktmethoden haben sich insbeson-
dere unter den Bedingungen der Co-
vid-Pandemie bewährt und hilfreich 
erwiesen. Es sind keine grundsätzli-
chen Veränderungen in der Träger-
schafts-Struktur festzustellen. Zwar 
nimmt die Qualität der Strukturen, 
zum Beispiel in der Darstellung der 
Finanzen zu, jedoch bleibt das 
Grundproblem der Abhängigkeit von 
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ehrenamtlicher Arbeit weniger Ein-
zelpersonen bestehen. Weiterhin ist 
das gemeinsame Merkmal die sozi-
ale Desintegration verbunden mit 
Substanzproblemen und zuneh-
mend auch psychiatrischen Störun-
gen. Das Team aus Betreuerinnen 
und Betreuern bzw. der Umfang der 
Arbeitspensen wurde wiederum 
leicht vergrössert. Insbesondere im 
Bereich psychiatrischer Pflege soll 
das Angebot weiter ausgebaut wer-
den.  In der Institution LeO werden 
vorwiegend erwachsene männliche 
und weibliche Patienten aus der 
Suchtversorgung nach stationären 
Aufenthalten aufgenommen, die 
noch nicht fähig sind, selbständig zu 
wohnen und keine stabile Tagestruk-
tur haben. Die Zuweisung erfolgt 
über die Sozialhilfebehörden, Kin-
des- und Erwachsenenschutzbehör-
den oder die vorbehandelnden stati-
onären und ambulanten Institutio-
nen. LeO kann einen Erfolg aufwei-
sen bezüglich Haltefähigkeit von 
schwierigen, weitgehend sozial des-
integrierten Personen mit Substanz-
problemen. Die Institution bindet 
diese in eine geordnete Tagesstruk-
tur ein und mildert damit deren sozi-
ale Auffälligkeit und bessert deren 
Lebensqualität. Tendenziell weniger 
der Bewohnenden können ange-
sichts der Schwere ihrer Symptoma-
tik im Hinblick auf eine Integration in 

ein konstantes Arbeitsverhältnis ex-
tern gefördert werden. Damit nimmt 
der Bereich der internen Beschäfti-
gung zu und die Versuche der In-
tegration in den ersten Arbeitsmarkt 
ab. Zusammenfassend hat die Kom-
mission einen sehr guten Eindruck 
von dieser Institution erhalten. 

Des Weiteren hat die Kommission 
das erste Mal die Institution Sozial-
LABOR in Allschwil und München-
stein besucht. 

Mit dem SozialLABOR bietet ein ge-
meinnütziger Verein seit dem Jahr 
2019 eine weitere sozialpädagogi-
sche ausgerichtete Institution im Be-
reich Wohnhilfe, Arbeitsintegration, 
Coaching für sozial dekompensierte 
Erwachsene an. Am 31. März 2019 
wurde als erster Teil des SozialLA-
BORS die gleichnamige Brocken-
stube eröffnet. Später folgten erste 
Wohnungen und Wohngemeinschaf-
ten. Der Namensteil LABOR bezieht 
sich auf die Anfangsbuchstaben der 
Angebote: Lebenshilfe – Arbeit – 
Brockenstube – Orientierung – Reso-
zialisierung. Zielgruppe sind Erwach-
sene ab 18 Jahren in krisenhaften Le-
benssituationen, speziell mit psychi-
schen Problemen inklusive Suchter-
krankungen. Etwas weiter gefasst 
angesprochen sind Problemkreise, 
wie Obdachlosigkeit, Massnahmen-
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vollzug, Institutionswechsel, Arbeits-
losigkeit, Suchterkrankungen und 
andere psychische Störungen, oder 
psychosoziale Beeinträchtigungen. 
Hier anzumerken ist, dass die Auf-
bauphase mit der Corona-Epidemie 
zusammenfiel, was natürlich eine zu-
sätzliche Belastung darstellte, ande-
rerseits in der durch die dem Aufbau 
innewohnende Flexibilität auffallend 
gut bewältigt wurde. Der Verein So-
zialLABOR wurde als rechtliche Basis 
für die Tätigkeit der Institution ge-
gründet und hat bisher keine ande-
ren Tätigkeitsfelder. Der Vorstand 
setzt sich aus interessierten, fachlich 
für bestimmte Bereiche kompeten-
ten Privatpersonen zusammen. Die 
Vorstandsmitglieder sind zugleich 
auch die einzigen Vereinsmitglieder. 
Statuten und Reglemente des Ver-
eins sind nicht vorhanden.  

Die Interventionsmittel sind sozial-
pädagogische Unterstützungen ein-
zeln oder in Gruppen in den Gebie-
ten Wohnhilfe und Förderung der 
Selbständigkeit, Tagesstruktur und 
Arbeitsrehabilitation sowie Unter-
stützung von externer therapeuti-
scher Behandlung. Aufgrund der be-
sonderen Offenheit in den Aufnah-
mebedingungen, und den meist dra-
matischen Defiziten der neueintre-
tenden Bewohnerinnen und Bewoh-
nern, stellt die Wohnsituation und 

deren Stabilisierung den primären 
Fokus der Interventionen des Sozial-
LABORs dar. Die mittelfristig ange-
strebte Entwicklung einer Tages-
struktur muss hier oft im Fokus zu-
rücktreten und kann erst in einer 
zweiten Phase vorangetrieben wer-
den. 

Gegenüber dem Konsum von 
psychoaktiven Substanzen wird eine 
Politik der Submission (Toleranz) ge-
pflegt. Konsum von Alkohol und THC 
sind möglich und nur in speziellen, 
personenbezogenen Regelungen 
eingeschränkt. Mit den zuweisenden 
Institutionen wird eine enge Zusam-
menarbeit gesucht, was zum Bei-
spiel in den oft benutzten Time-Outs 
in einer Klinik in der Anfangsphase 
eines Aufenthaltes zum Ausdruck 
kommt. Die Leitung und die Kern-
gruppe der Mitarbeitenden waren 
vor der Gründung des SozialLABORS 
in einer sehr ähnlich ausgerichteten 
Institution im Kantonsbereich tätig. 
Das Team setzt sich fast ausschliess-
lich aus Mitarbeitern und Mitarbeite-
rinnen mit sozialpädagogischer oder 
arbeitsagogischer Ausbildung zu-
sammen, teils noch in Ausbildung 
befindlich. Nur ein Teammitglied hat 
eine medizinische Grundausbildung 
(Krankenpflege). Zwei weitere Mit-
glieder haben andere Ausbildungen. 
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Das Team zählt 19 Personen mit ins-
gesamt 1'470 Stellenprozent. Die er-
weiterte Geschäftsleitung arbeitet in 
einem Pensum von 100%. 

Die Kommission hat anlässlich des 
Besuchs einen guten Eindruck von 

dieser neuen Institution erhalten. 

Caroline Zürcher 
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JAHRESRECHNUNG 2022 
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BILANZ PER 31. 12. 2022 
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REVISORENBERICHT ZUR RECHNUNG 2022 
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BUDGET 2023 
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MITGLIEDERVERZEICHNIS, STAND 31. 12. 2022 

 

SOZIALHILFEBEHÖRDEN   (68 GEMEINDEN) 

 
Aesch 
Allschwil 
Anwil 
Arboldswil 
Arisdorf 
Arlesheim 
Augst 
Bennwil 
Biel-Benken 
Binningen 
Birsfelden 
Böckten 
Bottmingen 
Bretzwil 
Bubendorf 
Buckten 
Buus 
Diegten 
Diepflingen 
Duggingen 
Eptingen 
Ettingen 
Frenkendorf 
 

Füllinsdorf 
Gelterkinden 
Giebenach 
Häfelfingen 
Hemmiken 
Hersberg 
Hölstein 
Itingen 
Känerkinden 
Lampenberg 
Langebruck 
Läufelfingen 
Laufen 
Lausen 
Liedertswil 
Liestal 
Maisprach 
Münchenstein 
Muttenz 
Niederdorf 
Nusshof 
Oberdorf 
Oberwil 

Oltingen 
Ormalingen 
Pfeffingen 
Pratteln 
Ramlinsburg 
Reinach 
Rickenbach 
Rothenfluh 
Rümlingen 
Schönenbuch 
Seltisberg 
Sissach 
Tecknau 
Tenniken 
Therwil 
Thürnen 
Waldenburg 
Wenslingen 
Wintersingen 
Wittinsburg 
Zunzgen 
Zwingen 
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SOZIALHILFEVERBUND-BEHÖRDEN    (18 GEMEINDEN) 

Sozialhilfe Rünenberg-Kilchberg-Zeglingen, mit Sitz in Kilchberg.  

Regionale Sozialhilfebehörde Hinteres Frenkental (Lauwil, Lupsingen, Reigoldswil, 
Titterten, Ziefen) mit Sitz in Reigoldswil. 

Regionale Sozialhilfebehörde (GSHB 2) (Burg, Dittingen, Liesberg, Roggenburg, 
und Wahlen) mit Sitz in Laufen. 

Regionale Sozialhilfebehörde (GSHB 3) (Blauen, Brislach, Grellingen, Nenzlingen, 
Röschenz) mit Sitz in Laufen. 

 

 

EHRENMITGLIEDER 

Anex Daniel, Arlesheim 
Julier Arnold, Allschwil 
Ley Peter, Oberwil 
Schaffner Rudolf, Sissach 
Senn Lilly, Reinach 
Siegrist Margrit, Liestal 
Spinnler Werner, Liestal 
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KOLLEKTIVMITGLIEDER  

Ausländerdienst Baselland ALD 
Beratungs- und Präventionsstelle Blaues Kreuz 
Birmann-Stiftung 
BOHREN & LEHNER GmbH 
Caritas beider Basel 
Convalere AG, Pratteln 
Dietisberg, Wohn- und Werkheim 
ECAP Basel 
Fachstelle für Schuldenfragen BL 
Impiega, Basel 
Kiebitz, Basel 
K5 Basler Kurszentrum, Basel 
L@voro, Ernst Schäfer- Müller, Seltisberg 
Lungenliga beider Basel 
MeBeA  
ORS Service AG 
OVERALL Genossenschaft für integriertes Arbeiten 
Parterre-Tangram GmbH 
Rotes Kreuz Baselland 
SoWatch GmbH 
Stiftung Arbeitslosenrappen, Basel 
Stiftung IPT Integration für alle 
Stiftung Job Training 
Stiftung Jugendsozialwerk Blaues Kreuz, Pratteln 
Stiftung Oeko-Job 
Team Solutions GmbH, Region Basel 
Verein Anlaufstelle BL 
Verein für Sozialpsychiatrie BL 
Verein Jobclub 
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ORGANE DES VSO 

Stand 31. 12. 2022 
 
Vorstand 
Baumgartner Jenni, Liestal (bis 31.12.2022) 
Dinkel Fabian, Vorsteher KSA, Liestal 
Keller Susanna, Binningen Präsidentin 
Morgenstern Margaritha, Duggingen 
Oeggerli Jean-Marc, Reinach 
Scherrer Marzahn Sabine, Arlesheim (bis 31.12.2022) 
Vogel-Oertli Claudia, Bottmingen 
Wagner Semra, Allschwil 
Zaugg Rita, Muttenz 
Zürcher Caroline, Wittinsburg (Vizepräsidentin) 
 
Kassier 
Widmer Dieter 
 
Revisoren 
Aeschbacher Peter, Biel-Benken 
Julier Arnold, Allschwil 
 
Delegierte in Kommissionen     
Zürcher Caroline  Kant. Kommission für die Unterstützung von 

Drogentherapien 
Morgenstern Margaritha  Konsultativkommission Sozialhilfe KKSH 
Keller Susanna    Fachkommission Sozialhilfe FKSH 
Baumgartner Jennifer   Fachkommission Sozialhilfe FKSH (bis 31.12.22) 
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Rhinow Suzanne 
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